
 

 

  

G R I L L H Ü T T E  S T A N G E N R O D  

 

HÜTTENORDNUNG + ANMIETUNG 

Bei der Grillhütte Stangenrod handelt es sich um das Eigentum einer Vereinsgemeinschaft.  

 Erlöse aus der Vermietung werden in den Betrieb und die Instandhaltung investiert.  
 

1. Eine Mieteinheit beträgt 24 Stunden, standardmäßig von 12 Uhr bis 12 Uhr am 

Folgetag.  

2. Hütte und Toiletten sind im geputzten Zustand zu übergeben. 

3. Die Abfallentsorgung muss durch die Mieter/in selbst übernommen werden.  

Es stehen keine Behälter zur Verfügung. 

4. Für Beschädigungen an Hütte, Inventar, Toiletten sowie der Außenanlage haftet der 

Mieter/die Mieterin. 

5. Die Mieter/in ist für das Bereitstellen von Putz-/Reinigungsmitteln selbst zuständig. Es 

werden nur Besen vorgehalten. 

6. Als Brennmaterial sind nur Holz oder Holzkohle zu verwenden und selbst mitzubringen. 

7. Bei Verstößen gegen Die Hüttenordnung oder getroffene Absprachen kann eine 

zukünftige Anmietung untersagt werden. 

8. Kommerzielle Veranstaltungen sind in der Grillhütte nicht gestattet. 

9. Das Campen auf dem Gelände der Grillhütte ist nicht gestattet. 

10. Der Mietvertrag wird nur mit volljährigen Personen geschlossen. Bei Veranstaltungen 

von Minderjährigen sind die Erziehungsberechtigten nicht von der Aufsichtspflicht 

entbunden. 

11. Die Schlüsselkaution beträgt 50€ und ist bei der Schlüsselabholung zu entrichten. 

Nach ordnungsgemäßer Hüttenübergabe wird diese zurückerstattet. 

12. Das Benutzen von Konfettikanonen (sog. „Shooter“ führt automatisch zur 

Einbehaltung der Kaution) 

13. Der Wasserverbrauch wird pauschal mit 10€/Tag, der Stromverbrauch mit 1,00€ je 

kWh abgerechnet. Die hier entstandenen Kosten werden bei der Schlüsselrückgabe 

in bar fällig. 

14. Bei bestehender Dauerfrostlage kann eine Vermietung kurzfristig abgesagt werden. 

15. Die Miete ist unverzüglich nach der Terminfestlegung zu entrichten. Die Miete beträgt 

50€ pro Tag. Der Mietvertrag bekommt erst durch Zahlung der Miete Gültigkeit. 

Zahlung vorab in Bar oder per Überweisung an den Hüttenwart Familie Annemarie 

und Helmut Mühlroth, DE06 5139 0000 0091 1108 06 

Bei Nichtwahrnehmung eines Termins verfällt die Miete zugunsten der Vereinsgemeinschaft 

Grillhütte Stangenrod. In Härtefällen entscheidet der Vorstand. 

Kontakt: Hüttenwart:  Familie Annemarie und Helmut Mühlroth,  

Stangenröder Straße 12, 35305 Grünberg-Stangenrod 

Mobil: 0157-52909514   Festnetz: 06401-1716 

  Vorsitzender: Mario Scheerer, Rödernweg 17, 35305 Grünberg-Stangenrod 

     

Mieter:in: Termin: Miete: Hüttenwartin: 
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Mietvertrag zwischen der Vereinsgemeinschaft Grillhütte Stangenrod (VgGS) 

und dem Mieter/der Mieterin: 

Name:   ______________________________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

Kontakt:  ______________________________________________________________ 

Miettermin:  ______________________________________________________________ 

 

Abrechnung: 

Miete erhalten: _______________€ 

Zählerstand nachher: ____________________ - Zählerstand vorher: ____________________ 

 =________________verbrauchte kWh x 1,00 € =._______________€ 

+ Wasserpauschale 10 €/Tag +Abzurechnende Beschädigungen =._______________€ 

noch zu bezahlen = _______________€ 

 

Gesamtbetrag = _______________€ 

 

Stangenrod, den _________________________________________________________________ 

 

Mieter:in:______________________________ Vermieterin:_______________________________ 


